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Bieterinformation 1 - Änderung der Vergabeunterlagen  
Rahmenvereinbarung über die Lieferung von Büromöbeln, Garderoben und Kleiderständer 
Vergabenummer: L-10.61-2024-00386 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
aufgrund einer Bieterfrage teilen wir Ihnen mit, dass Änderungen in den Vergabeunterlagen 

vorgenommen wurden.  

 
Nachfolgend geben wir Ihnen die Bieterfragen 1-8 und deren Beantwortung bzw. einen 
Änderungshinweis zum Leistungsverzeichnis (LV) zur Kenntnis und Beachtung. 

 
Frage 1: 
Wir bitten um eine Klarstellung bezüglich der angegebenen Tischhöhen und Containerbreiten 
im Leistungsverzeichnis der Ausschreibung. Ist es zwingend erforderlich, dass alle Maße exakt 
eingehalten werden, oder dürfen diese im Rahmen der vergaberechtlich zulässigen Toleranz 
von +/- 10% abweichen, um eine größere Flexibilität bei der Angebotserstellung zu 
ermöglichen? 
Zudem möchten wir darauf hinweisen, dass eine solche Toleranz unter Umständen zu einer 
wirtschaftlicheren Lösung und einem größeren Angebot führen könnte. 
 
Antwort:  
JA, es ist zwingend erforderlich, dass die Maße aus dem Leistungsverzeichnis (LV) eingehalten 
werden. Im LV wurden teilweise bei den Tischhöhen und Containerbreiten Toleranzbereiche bzw. 
von/bis Angaben zugelassen, welche verbindlich einzuhalten sind. Eine angefragte Toleranz von +/- 
10% kann nicht eingeräumt werden. Bitte beachten Sie die jeweiligen Forderungen aus dem LV:  
 
1) Tischhöhe 
 
- Gruppe 1.1 Schreibtische elektromotorisch höhenverstellbar: Toleranz +/- 20mm 
   geforderte Höhe lt. LV:  630-1280 mm) 
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- Gruppe 1.2 Tische: es wurde keine Toleranz angegeben, da hier einige individuelle von/bis 
Vorgaben gemacht wurden und es sich dabei um übliche „Standardmaße“ aus der 
Büromöbelbranche (Bsp. Tischhöhe 740 mm) handelt und auf dem Markt zur Verfügung 
stehen.  

  
Gruppe 1.2.1  Höhe: einstellbar von mind. 680-820 mm 
Gruppe 1.2.2   (Pos. 1.2.2.2 und 1.2.2.4) Tischhöhenverstellung:  ca. 670 - 1120 mm 
Gruppe 1.2.3   Höhe: 740 mm  
 

2) Containerbreiten  
 
- Gruppe 1.3 (Pos. 1.3.1 und 1.3.2) – bei der Containerbreite von 420-430 mm handelt sich um ein 
übliches Maß aus der Büromöbelbranche. Hier wird in den Pos. 1.3.1 und 1.3.2 neu eine 
zusätzliche Toleranz von +/- 20 mm eingeräumt, wenn die Innenbreite mindestens 325 mm ist 
(Querablage). Bitte beachten Sie dazu die Ergänzung im LV. 
 
Frage 2: 
In Ihrer Leistungsbeschreibung werden für die Rollcontainer zwei feststellbare Rollen 
gefordert. Ist dies zwingend erforderlich, oder dürfen wir Ihnen auch Container mit 
eingelassenen Rollen anbieten? Diese Alternative würde nicht nur zu einem wirtschaft- 
licheren Angebot führen, sondern bietet durch ihre Bauweise auch eine ansprechendere Optik. 
 
Antwort: JA, es können auch eingelassene Rollen angeboten werden.  
 
Bitte beachten Sie die Ergänzung im LV Gruppe 1.3 Roll- und Anstellcontainer: Rollcontainer mit 4 
verdeckten Laufrollen, 2 davon feststellbar oder 4 eingelassene Rollen (nicht feststellbar, wenn der 
Rollwiderstand ein leichtes Wegrollen verhindert).  

 
Frage 3:  
Im Bereich der Roll- und Anstellcontainer sind die Schubladen als Vollauszug gefordert. Dies 
ist absolut marktunüblich und extrem teuer. Dürfen wir Ihnen zur Wahrung des größt-
möglichen Wettbewerbs und aus wirtschaftlichen Gründen heraus die Schubladen mit einem 
Teilauszug (=85%) anbieten? 
 
Antwort: JA - es kann ein sogenannter Teilauszug angeboten werden.   
 
Bitte beachten Sie die Ergänzung im LV Gruppe 1.3 Roll- und Anstellcontainer: mit Vollauszug oder 
mit Teilauszug (ca. 80 - 90 %)  
 
Frage 4: 
Die Gestell- bzw. Sockelfarben werden im Leistungsverzeichnis in den Farben RAL7016 und 
9005 gefordert. Verstehen wir Ihre Anforderung dahingehend richtig das der Bieter hier die 
Wahl hat und die Tischgestelle bzw. Schranksockel auch in Schwarz RAL 9005 anbieten darf? 

 

Antwort: NEIN, der Bieter hat hier nicht die Wahl. Die Mindestanforderung aus den einzelnen 

Positionen im LV müssen jeweils eingehalten werden. Grundsätzlich wird Anthrazit ähnlich RAL 7016 

für die Gestelle und Sockel gefordert und in der Gruppe 1.2 Tische zusätzlich die Gestellfarbe Schwarz 

ähnlich RAL 9005 (sowie weitere preisneutrale Farben). Dies ist für Fälle möglicher 

Ergänzungsausstattungen vorgesehen.  

 
Frage 5:  
Soll die Ansatzplatte links bzw. rechts in der Breite 800 mm und Tiefe 300-400 mm mit der 
Tischplatte des elektrisch höhenverstellbaren Schreibtisches mitfahren oder soll diese als 
feste Version neben dem Schreibtisch stehenbleiben? 
 
Antwort:  
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Hier wurde eine Änderung im LV dahingehend vorgenommen, dass die beiden Ansatzplatten 
(ehemals Positionen 1.1.10 und 1.1.11) gelöscht wurden und nunmehr als Frage an den Bieter im 
Fragebogen 1, Gruppe 1.1 gestellt wurde:  
Können Sie Ansatzplatten (rechts und links) als Arbeitsplatzvergrößerung, bei einer Tischtiefe von 800 
mm, über eine Breite von ca. 250 - 400 mm (Plattenstärke 25 mm) anbieten? 
Geben Sie bitte die Ausführungsart an (Verbindung direkt über die Tischplatte - "fährt mit hoch" oder 
nur mittels zusätzlicher Gestellbeine). Die Ansatzplatten sind keine Mindestanforderung. Es handelt 
sich um Individualbedarf.  
Bitte beachten Sie, dass sich durch die Löschung der beiden Positionen im LV die 
Folgepositionsnummern verschoben haben.  
 
 
Frage 6:  
Dürfen wir Ihnen die höheneinstellbaren Tische auch in der Höhe 740-860 mm anbieten? 
 
Antwort: NEIN – es sind Mindestmaße. Diese von/bis-Spanne Gruppe 1.2.1 Tischhöhe einstellbar 
von mind. 680-820 mm muss gewährleistet werden, da es auch kleinere Mitarbeiter gibt und damit 
ein Verstellbereich ermöglicht wird.  
 
 
Frage 7:  
Mobile Klapptische mit einem Quadratrohrgestell sind äußerst selten auf dem Markt erhältlich. 
Dürfen wir Ihnen zur Wahrung des größtmöglichen Wettbewerbs und aus wirtschaftlichen 
Gründen heraus auch mobile Klapptische mit einem Rundrohrgestell anbieten? 
 
Antwort: NEIN, es muss ein Gestell Quadratrohr angeboten werden.  Die Beratungstische klappbar  
(Gruppe 1.2  Pos. 1.2.3.1) sollen optisch zu den anderen Tischen der Gruppe 1.2.1 (höheneinstellbare 
Tische, Gestell Quadrat ca. 50 x 50 mm), passen.  
 
Eine weitere Änderung/Ergänzung im LV wurde für folgende Positionen vorgenommen:   
Gruppe 1.2.3  Pos. 1.2.3.2 und 1.2.3.3 Beratungs-/Konferenztisch – LV neu: Gestell Quadratrohr. 
Hier gibt es keine Vorgabe zu den Abmessungen.   
Weiterhin wurde in der Gruppe 1.2.2 Pos. 1.2.2.1 ein Schreibfehler bemerkt. Dieser wurde im LV auf 
H 740 mm korrigiert.  
 
 
Frage 8:  
Roll- und Standcontainer mit aufgesetzten Griffen entsprechen nicht mehr dem aktuellen 
Markttrend. Dürfen wir Ihnen zur Wahrung des größtmöglichen Wettbewerbs und aus 
wirtschaftlichen Gründen heraus auch Roll- und Standcontainer mit seitlichen Griffleisten 
anstelle aufgesetzter Griffe anbieten? 
 
Antwort: 
NEIN, Container ohne Griff werden nicht zugelassen. Die gewählte Griffart lt. LV ist branchenüblich, 
d.h. es gibt unzählige Container in der Ausführung mit Griff auf dem Markt. Des Weiteren werden 
möglicherweise Ergänzungen an vorhandener Möblierung vorgenommen, welche mit einem eckigen 
Griff ausgestattet sind.  

 

Bitte beachten Sie sämtliche Änderungen in den Vergabeunterlagen. Diese stehen unter der Version 

7 zur Verfügung. Bitte beachten Sie außerdem, dass ein bereits eingereichtes Angebot 

zurückzuziehen und ein neues Angebot in der aktuellen Version einzureichen ist. 
 

 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 

Petra Faltin 
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Sachbearbeiter Ausstattungen 
 
***Elektronisch versendete Dokumente sind ohne Unterschrift gültig. *** 


